
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/5/31 7Ob20/95,
7Ob59/01d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1995

Norm

VersVG §61

Rechtssatz

Auch eine Summierung von für sich allein betrachtet leichten Fahrlässigkeiten kann zur Annahme grober Fahrlässigkeit

dann führen, wenn ihr Zusammenwirken die Destabilisierung des Fahrverhaltens in einer Weise herbeiführt, daß sich

der Lenker klar sein muß, er gehe ein nicht kalkulierbares Risiko ein.
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